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WSAGR Empfehlungen zum Abbau administrativer Hemmnisse und zur Verbesserung der Markteffizienz in der Großregion und in den Teilregionen

Die Großregion kann zurückblicken auf beachtliche Integrationserfolge. Eine Vielzahl administrativer Hemmnisse konnte in den letzten Jahren eliminiert werden. Der Verflechtungsgrad der Teilregionen ist heute deutlich stärker ausgeprägt als dies zu Beginn des europäischen Binnenmarktes in 1993 der Fall war. Hiervon profitieren gleichermaßen Arbeitnehmer und Unternehmen. Zur weiteren Flankierung der wirtschaftlichen Integration und zur Aufwertung der Standortqualität geht es heute nur noch in wenigen Fällen um den Abbau wirklicher administrativer Hemmnisse; vielmehr wird sich der Hauptfokus der Anstrengungen künftig vermehrt auf die Optimierung der Markteffizienz konzentrieren. Dies gilt insbesondere für die  grenzüberschreitende Durchführung von Dienstleistungen, Fragen der indirekten Besteuerung, den Zugang zu Versicherungen sowie eine noch effizientere Informationsverbreitung und grenzüberschreitende Kooperation der Behörden in der Großregion. Hier sind die Großregion im Verbund als auch die Teilregionen bzw. die Nationalstaaten im Einzelnen gefragt.  

1.  Empfehlungen für die Großregion 

Die Unternehmen und Arbeitnehmer in der Großregion sind in besonderem Maße auf einen funktionierenden Binnenmarkt angewiesen. Der Wirtschafts- und Sozial-ausschuss der Großregion unterstreicht die Notwendigkeit, 

· das Binnenmarktrecht in den Teilregionen sofort und praxistauglich umzusetzen,

· keine nationalen Gesetze in den Teilregionen zu verabschieden, die den Grundsätzen des Binnenmarktes und der wirtschaftlichen und sozialen Integration in der Großregion zu wider laufen,

· Unternehmen und Arbeitnehmer über ihre Rechte im Binnenmarkt zu informieren sowie auf entsprechende Netzwerke und Instrumente zur Problemlösung hinzuweisen.
Eine besondere Verantwortung für die Optimierung der Markteffizienz in der Großregion kommt den Teilregionen zu, denn in einem wachsenden Europa müssen die Nationalstaaten zunehmend dafür Sorge trage, dass der Binnenmarkt Tag für Tag funktioniert. Hierbei geht es nicht mehr vornehmlich um den Abbau der klassischen administrativen Hemmnisse, sondern vielmehr um die Verbesserung der Markteffizienz durch die Schaffung praxistauglicher und unbürokratischer Verfahren für Unternehmen und Arbeitnehmer, die grenzüberschreitend in der Großregion tätig sind. Im Zuge der allgemeinen Optimierung der Markteffizienz und zur Flankierung der wirtschaftlichen Integration in der Großregion schlägt der WSAGR folgende Leitlinien vor:   

1.1 Zügige und praxistaugliche Umsetzung der Binnenmarktrichtlinien in der Großregion 

Die Großregion weist bereits heute einen hohen wirtschaftlichen Verflechtungsgrad zwischen den Teilregionen auf. Eine Vielzahl von Maßnahmen, die seit Gründung des Binnenmarktes in 1993 zur Verbesserung des allgemeinen Rechtsrahmens getroffen wurden, hat sich auf die Marktintegration in der Großregion positiv ausgewirkt. Damit die Unternehmen und Arbeitnehmer in der Großregion noch stärker von den positiven Ausstrahlungseffekten der Marktintegration und das Binnenmarktpotenzial in der Großregion richtig ausschöpfen können, hält der WSAGR es auch künftig für unumgänglich, dass das EU-Recht zügig und richtig umgesetzt wird und vor allem auch gewährleistet ist, dass es praxistauglich ist. Das im Rahmen der Lissabon Strategie festgelegte Zwischenziel eines Umsetzungs-defizits von maximal 1,5 Prozent sollte durch die Länder der Großregion nicht überschritten werden. Bei der Umsetzung und Ausgestaltung des Binnenmarktrechts sollten in besonderem Maße die Bedürfnisse der grenzüberschreitend tätigen Unternehmen und Arbeitnehmer in der Großregion berücksichtigt werden. 

1.2 Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Aktivitätsausrichtung von Unternehmen und Arbeitnehmern bei der Umsetzung von nationalen Gesetzen in den Teilregionen der Großregion   

Die Unternehmen und Arbeitnehmer in der Großregion sind auf Grund ihrer verstärkten grenzüberschreitenden Aktivitätsausrichtung in besonderem Maße auf einen hohen Marktintegrationsgrad und entsprechende effiziente rechtliche Rahmenbedingungen angewiesen. Eine Inkompatibilität insbesondere in den Bereichen Steuer-, Gewerbe-, Arbeits-, Entsende- und (Sozial-)Versicherungsrecht führt zu bürokratischen Hürden und zusätzlichen finanziellen Belastungen. Dies beeinträchtigt die wirtschaftliche Integration in der Großregion. 

Der WSAGR fordert deshalb die zuständigen nationalen und regionalen Behörden auf, darauf zu achten, dass bei der Ausarbeitung von Gesetzes- oder Verordnungsentwürfen bzw. von Verwaltungsrundschreiben die Auswirkungen auf die Grenzregionen und ihre sozioökonomischen Akteure berücksichtigt werden.

1.3 Verstärkte Sensibilisierung der Unternehmen und Arbeitnehmer für die aktive Nutzung der EU-Netzwerke und Werkzeuge zum Abbau administrativer Hemmnisse und zur Optimierung der Markteffizienz in der Großregion
Die EU stellt Unternehmen und Arbeitnehmern mit SOLVIT, EURES- tranfrontalier, Bürgerbeauftragen und Mediatoren sowie der Datenbank Interactive Policy Making Anlaufstellen und Instrumente zum Abbau administrativer Hemmnisse zur Verfügung. Der WSAGR stellt fest, dass diese Instrumente von den Unternehmen und Arbeitnehmern auf Grund eines Informationsdefizites noch zu selten genutzt werden und dass insbesondere bei der individuellen Lösungsfindung durch SOLVIT auf Seiten der Unternehmen und Arbeitnehmer leider eine deutliche Zurückhaltung festzustellen ist. Die Behörden, Wirtschaftskammern, Euro Info Centres und anderen Institutionen in der Großregion sollten aktiver auf dieses Informations- und Lösungsangebot hinweisen und Unternehmen und Arbeitnehmer in der Großregion zur verstärkten Nutzung ermuntern. Eine entsprechende Sensibilisierung über Hinweise auf Veranstaltungen der Wirtschaftskammern, verstärkte Pressearbeit –Best practice Beispiele für gelungene Problemlösungen- sowie die Bereitstellung von Flyern/ Prospekten ist empfehlenswert. Auch betonen die IHKs und Hwks erneut ihre Bereitschaft, für die Unternehmer aus der Region bei Problemen mit der öffentlichen Verwaltung als Anlaufstelle zur Verfügung zu stehen und bei der Problemlösung auf die geeigneten Netzwerke innerhalb der Großregion als auch die von der EU vorgesehenen Instrumente verstärkt zurückzugreifen. 

1.4 Stärkere Vernetzung und Zusammenarbeit der Behörden und Verwaltungen in der Großregion zur Optimierung des Erfahrungsaustausches und des Informationsflusses 

Zwar ist die Marktintegration in der Großregion bereits weit vorangeschritten, jedoch ist es nicht zu einer Harmonisierung des Wirtschaftsrechts in den Teilregionen gekommen. Die Konfrontation der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbe-dingungen führt immer wieder zu Missverständnissen und teilweise auch kostspieligen Fehlern, denen durch eine noch stärkere Vernetzung der Verwaltungen  und Behörden und einen gezielt gesteuerten Informationsfluss begegnet werden könnte. So könnten auch bürokratische Abläufe bei grenzüberschreitenden Aktivitäten insbesondere im Bereich der Dienstleistungen, Arbeitnehmerentsendung und Arbeitpendler abgespeckt und im Sinne von Best Practice optimiert werden.

Der WSAGR schlägt daher vor, eine feste Kommunikations-, Informations- und Kooperationsplattform unter den Behörden, Verwaltungen und Wirtschaftskammern in der Großregion einzurichten. Auf der Basis eines jährlichen Treffens sollten für die grenzüberschreitenden Tätigkeitsfelder von Unternehmen und Arbeitnehmern relevante Neuerungen in den diversen Feldern des Wirtschaftsrechts und auch im Bereich des Sozialversicherungsrechts präsentiert, hiermit verbundene Verfahren und Auflagen erläutert sowie allgemeine Problemfälle diskutiert und entsprechende Lösungsansätze erarbeitet werden. Die jährlichen Treffen sollten stattfinden unter der Schirmherrschaft des WSAGR und auf Einladung des jeweiligen Präsidenten des WSAGR. 
2. Empfehlungen für die Teilregionen

Auf Grundlage der im Rahmen der Bestandaufnahme auf den Seiten vier – zwölf beschriebenen Markthürden spricht der WSAGR für die Teilregionen folgende Empfehlungen aus:

2.1 Belgien

Das Verfahren zur Mehrwertsteuerrückerstattung deutlich beschleunigen

Die auf geschäftsbezogene Ausgaben bezahlte Umsatzsteuer in Belgien können sich die zum Vorsteuerabzug berechtigten Unternehmen aus den anderen Teilregionen grundsätzlich erstatten lassen
. Die Bearbeitungsfristen für die Mehrwertsteuer-rückerstattung liegen immer wieder deutlich über sechs Monaten; häufig erfolgt die Rückerstattung erst nach mehrmaligem mündlichem oder schriftlichem Nachhaken. Der WSAGR empfiehlt geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Verfahren zur Mehrwertsteuerrückerstattung deutlich zu beschleunigen. Eine Frist von sechs Monaten sollte nicht überschritten werden.

Die Zuteilung von Mehrwertsteuernummern deutlich beschleunigen 

Bei der Durchführung von Arbeiten in Belgien, muss die dort erbrachte Leistung, wenn nicht für die Anwendung der Reverse Charge Regel optiert wurde, auch vor Ort versteuert werden. Hierzu ist eine Steuernummer notwendig. Die Beantragung der belgischen Mehrwertsteuernummer erfolgt zentral in Brüssel. Die Bearbeitungsfristen für die Zuteilung der Mehrwertsteuernummer erstrecken sich in einigen Fällen über mehrere Monate bis hin zu einem Jahr. Dies ist deutlich zu lang und lähmt die Geschäftstätigkeiten der nicht in Belgien ansässigen Unternehmen aus den anderen Teilregionen; zumal grundsätzlich bei der Beantragung der Mehrwertsteuernummer bereits ein Auftrag vorliegen muss und dieser dann erst nach Vorlage der Mehrwertsteuernummer ordnungsgemäß abgerechnet werden kann. Der WSAGR unterstreicht die Notwendigkeit, geeignete Schritte –evt. dezentrale Zuteilung- einzu-leiten, um die Beantragungsdauer für die Zuteilung einer Mehrwertsteuernummer deutlich zu reduzieren. Grundsätzlich dürfte die Zuteilung nicht länger als zwei Wochen dauern. 

Mehrwertsteuernummer auch ohne Vorlage von Aufträgen zuteilen

Für einige Unternehmen ist es sinnvoll, sich in Belgien als Unternehmen bei der Banque Carrefour d´Entreprises registrieren zur lassen. Dies ist immer dann der Fall, wenn das Unternehmen an Ausschreibungen teilnimmt, als Subunternehmer arbeitet oder Renovierungsarbeiten bei Privatkunden vornimmt
. Vorraussetzung für die Registrierung als Unternehmen ist eine belgische Mehrwertsteuernummer. Die Mehrwertsteuernummer wird jedoch erst bei Vorlage eines Auftrages erteilt. Ohne Registrierung als Unternehmen, ist es jedoch wiederum äußerst schwierig und bei Ausschreibungen im Baubereich sogar unmöglich, überhaupt an Aufträge zu kommen. Der WSAGR fordert eine schnelle und unbürokratische Erteilung einer Mehrwertsteuernummer insbesondere für Unternehmen, die an öffentlichen Aus-schreibungen teilnehmen oder als Subunternehmer tätig werden möchten.

Informationshotline zur Erstkontaktaufnahme mit den guichets d´entreprises einführen

Unternehmen, die eine Leistung in einem sog. reglementierten Beruf erbringen möchten, sind verpflichtet sich vor Beginn ihrer Tätigkeit in Belgien an einen Guichet d´Entreprises zu wenden, das als eine Art One-Stop-Shop alle weiteren notwendigen Antragsverfahren betreut. Der WSAGR begrüßt die Einrichtung der Guichets d´Entreprises als zentrale Anlaufstelle. Jedoch ist die telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiter der Guichets d´Entreprises (Büros in der Grenzregion: Libramont, Arlon, Eupen) oftmals nicht zufrieden stellend. Das Einholen von Auskünften oder die Vereinbarung von Terminen sind immer wieder mit zeitlichen Verzögerungen verbunden, was sich somit auch negativ auf die Auftragserteilung und -durchführung auswirken kann. Der WSAGR empfiehlt die Einrichtung einer Informationshotline in deutscher und französischer Sprache sowie die Einleitung entsprechender Maßnahmen, die eine Konsultierung der Guichets d´Entreprises ohne größere zeitliche Verzögerungen möglich machen. 

2.2 Deutschland

Luxemburgische Betriebe von der Urlaubskasse befreien 

Die Urlaubsregelung für Arbeitnehmer im Baugewerbe ist in Deutschland in einem Gesetz (Arbeitnehmerentsendegesetz) und in einem Rahmentarifvertrag nieder-gelegt. Durchgeführt wird die Urlaubsregelung durch ein Urlaubskassenverfahren, verwaltet durch die SOKA-BAU. Seit dem 1. Januar 1997 ist diese Urlaubsregelung auch auf Arbeitsverhältnisse zwischen Unternehmen mit Sitz außerhalb Deutschlands und den von ihnen zur Erbringung baulicher Leistungen auf eine Baustelle nach Deutschland entsandten Arbeitnehmern anwendbar.

Die Anwendung des deutschen Entsendegesetzes führt für luxemburgische Betriebe zu zusätzlichen finanziellen Auflagen, obwohl in Luxemburg bereits eine vergleichbare gesetzliche bzw. kollektivvertragliche Verpflichtung besteht und demnach die luxemburgischen Arbeitnehmer einen vergleichbaren finanziellen Vorteil gewährt bekommen.  Der WSAGR fordert daher die Anerkennung des Luxemburger Urlaubsverfahrens bei grenzüberschreitenden Einsätzen in Deutschland und die Befreiung der luxemburgischen Betriebe von den Auflagen des deutschen Entsendegesetztes.

Das Verfahren zur Mehrwertsteuerrückerstattung deutlich beschleunigen
Die auf geschäftsbezogene Ausgaben bezahlte Umsatzsteuer in Deutschland können sich die zum Vorsteuerabzug berechtigten Unternehmen aus den anderen Teilregionen grundsätzlich erstatten lassen
. Die Bearbeitungsfristen für die Mehrwertsteuerrückerstattung liegen allerdings immer wieder deutlich über sechs Monaten; in einigen Fällen auch über einem Jahr. Der WSAGR empfiehlt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Verfahren zur Mehrwertsteuerrückerstattung deutlich zu beschleunigen. Eine Frist von sechs Monaten sollte nicht überschritten werden.

2.3 Frankreich
Zugang zur assurance décennale für Bauunternehmen ohne Niederlassung in Frankreich erleichtern 

Unternehmen haften grundsätzlich für ihre in Frankreich erbrachten Dienstleistungen. Besondere Regeln gelten für Bauunternehmen. Die weitaus längste gesetzliche Gewährleistung -von 10 Jahren- erstreckt sich auf Schäden am Bauwerk und tragende sowie fest eingebaute Teile. Die Gewährleistung erstreckt sich auf Mängel, die die Solidität des Werks beeinträchtigen oder seine zweckmäßige Nutzung unmöglich machen. Gegen diese Gewährleistungsansprüche ist in Frankreich eine Pflichtversicherung vorgeschrieben (assurance RC décennale). Unternehmen aus den anderen Teilregionen, die keine Niederlassung in Frankreich haben, stoßen jedoch immer wieder auf Probleme beim Versuch diese Pflichtversicherungen abzuschließen. Mangels einer entsprechenden Alternative im Heimatland wenden sich die Unternehmen an französische Versicherer, die jedoch grundsätzlich nur Policen an Unternehmen vergeben, die eine Niederlassung in Frankreich haben. So muss oftmals eigens eine Niederlassung gegründet werden, um den Anforderungen der Pflichtversicherung zu entsprechen. Der WSAGR empfiehlt, den Code des Assurances entsprechend anzupassen, so dass auch Unternehmen aus dem EU Ausland Zugang zu den gesetzlich geforderten Versicherungen erhalten, ohne dass diese hierfür in Frankreich eigens eine Niederlassung gründen müssen. 

Reverse Charge Verfahren bei der Durchführung von Arbeiten für Geschäftkunden ermöglichen 

Für deutsche Unternehmen, die noch nicht umsatzsteuerlich in Frankreich registriert sind, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, von der sog. Reverse Charge Regel
  Gebrauch zu machen. Hierbei wird die Steuerschuld auf den französischen Leistungsempfänger übertragen, d.h. der Käufer ist verpflichtet, die Umsatzsteuer abzuführen. Der französische Fiskus erlaubt jedoch für den französischen Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug nicht, da beim Reverse Charge Verfahren die in Frankreich abzuführende Mehrwertsteuer nicht auf der Rechnung erscheint. Das die Dienstleistung durchführende Unternehmen aus den anderen Teilregionen ist somit verpflichtet, sich auch bei einer einmaligen Tätigkeit in Frankreich umsatzsteuerlich registrieren zu lassen und die Umsatzsteuer entsprechend abzuführen. Der WSAGR fordert die zügige Anpassung des französischen Steuerrechts, so dass für die Erbringung von Leistungen bei Geschäftskunden in Frankreich durch Unternehmen aus den anderen Teilregionen die Option zur effizienten Anwendung der Reverse Charge Regel besteht.

2.4 Luxemburg

Das Verfahren zur Mehrwertsteuerrückerstattung weiter beschleunigen

Die auf geschäftsbezogene Ausgaben bezahlte Umsatzsteuer in Luxemburg können sich die Unternehmen aus den anderen Teilregionen grundsätzlich erstatten lassen
. Der WSAGR betrachtet den zweisprachigen Internetauftritt der Administration de l´ Enregistrement et des Domaines auf der alle notwendigen Formulare zur Mehrwertsteuerrückerstattung in deutscher und französischer Sprache zur Verfügung stehen als vorbildlich. Erfreulich ist auch, dass sich die Bearbeitungsfristen für die Mehrwertsteuerrückerstattung in den letzten zwei Jahren in Luxemburg deutlich reduziert haben. Da die Bearbeitungszeit in einigen Fällen noch immer über der gesetzlich festgelegten Frist von sechs Monaten liegt, empfiehlt der WSAGR geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Verfahren zur Mehrwertsteuerrückerstattung weiter zu beschleunigen.

Reverse Charge Verfahren bei der Durchführung von Arbeiten für Geschäftkunden ermöglichen 

Das luxemburgische Steuerrecht sieht bei der Durchführung von Arbeiten nicht die Anwendung der sog. Reverse Charge Regel
 vor. Hierbei würde die Steuerschuld auf den luxemburgischen Leistungsempfänger übertragen, d.h. der Käufer wäre verpflichtet, die Umsatzsteuer abzuführen. Das die Dienstleistung durchführende Unternehmen aus den anderen Teilregionen ist somit verpflichtet, sich auch bei einer einmaligen Tätigkeit in Luxemburg umsatzsteuerlich registrieren zu lassen und die Umsatzsteuer entsprechend abzuführen. Der WSAGR empfiehlt die Anpassung des luxemburgischen Steuerrechts, so dass für die Erbringung von Leistungen bei Geschäftskunden in Luxemburg durch Unternehmen aus den anderen Teilregionen die Option zur Anwendung der Reverse Charge Regel besteht.

Entsendemitteilung und hiermit verbundene Auflagen abspecken

Unternehmen, die Arbeitnehmer nach Luxemburg zur Durchführung von Arbeiten entsenden, müssen diese gemäß Gesetz vom 20. Dezember 2002 (Arbeitnehmer-entsendegesetz)
 der Inspection du Travail et des Mines (ITM) im Zuge einer Entsendemitteilung melden.  Das Großherzogtum hat für eine eher maximalistische Umsetzung der Entsenderichtlinie optiert. 

Der WSAGR empfiehlt eine Abspeckung der Entsendemittelung am Beispiel Belgiens oder Frankreichs. Mittelfristig sollten die verantwortlichen Verwaltungen erwägen, eine einheitliche Entsendemitteilung für die Großregion im Sinne eines Pilotprojektes einzuführen. Eine WSAGR Arbeitgruppe könnte mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Vorschlages betraut werden. Ziel sollte es längerfristig sein, den Unternehmen eine EU weit einheitliche Entsendemittelung zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin rät der WSAGR zu einer Korrektur der Entsendemitteilung, in der unter I B im Widerspruch zum Gesetz vom 28. Dezember 1988
 der Eindruck erweckt wird, dass eine Handelsermächtigung Pflicht sei bei der Entsendung von Mitarbeitern zur Durchführung von Arbeiten und anderen Dienstleistungen in Luxemburg.

Die Pflicht zur Bestellung eines ad hoc Vertreters in Luxemburg, der für die ITM die in der Entsendemitteilung aufgeführten Dokumente zur Verfügung hält, wird von den entsendenden Unternehmen immer wieder als aufwendig angesehen. Dies gilt insbesondere für einmalige oder unregelmäßige Einsätze. Zwar dürfte nach luxemburgischen Recht auch der luxemburgische Kunde die Aufgabe des ad hoc Vertreters übernehmen, jedoch ist es nicht immer im Sinne des die Arbeiten ausführenden Unternehmens, Kunden Einblick in vertrauliche Unterlagen wie Arbeitsverträge mit Angaben über Stundenlöhne etc. zu geben. Daher entscheiden sich die Unternehmen tendenziell eher für die Beauftragung eines externen Dienstleisters (beispielsweise Steuerberater) als ad hoc Vertreter, was wiederum mit einer zusätzlichen Kostenbelastung verbunden ist. Der WSAGR empfiehlt zu prüfen, inwieweit der ad hoc Vertreter in Luxemburg für Unternehmen aus den benachbarten Teilregionen der Großregion durch die entsprechende Benennung eines Ansprechpartners im Unternehmen, der die geforderten Unterlagen aus Abruf zur Verfügung stellt, ersetzt werden kann. 

Meldepflicht beim Mittelstandsministerium im Rahmen der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung vereinfachen 

In der EU ansässige Unternehmen aus den Bereichen Handwerk und Industrie
 müssen laut Gesetz vom 28. Dezember 1988
 bevor sie in Luxemburg Arbeiten durchführen, dem Mittelstandsministerium in einem informellen Schreiben Art, Ort und Dauer des geplanten Einsatzes melden und einen entsprechenden Befähigungsnachweis (EG-Bescheinigung) für die zu erbringenden Leistungen präsentieren, woraufhin das Mittelstandministerium binnen rund einer Woche ein ad hoc Zertifikat ausstellt. Für Unternehmen, die kurzfristig auf Aufträge reagieren bzw. vertraglich zugesicherte Reparaturleistungen erbringen müssen, ist diese regelmäßige mit einer Wartezeit verbundene Meldepflicht eher umständlich und in einigen Fällen schlichtweg nicht realisierbar.

Der WSAGR schlägt daher vor, das Einsatz gebundene ad hoc Zertifikat, welches bei jedem erneuten Einsatz eine Meldung und die mit einer Wartezeit verbundene Ausstellung eines ad hoc Zertifikats vorsieht, durch ein „allgemeines ad hoc Zertifikat“, welches einmalig auf Grundlage eines Befähigungsnachweises in Form einer EG-Bescheinigung ausgestellt wird, zu ersetzen. Da bei jedem Einsatz in Luxemburg ohnehin Informationen u. a. auch bezüglich Art, Ort und Dauer des Einsatzes im Rahmen der Entsendemitteilung an die ITM geschickt werden müssen, wäre zu erwägen, inwieweit das Mittelstandministerium und die ITM auf eine gemeinsame Meldung zurückgreifen könnten. 

Interpretationshilfe für den Begriff „unregelmäßig und vorübergehend“ bei der Er-bringung nicht meldepflichtiger Dienstleitungen zur Verfügung stellen
 Für alle in Anlehnung an das Gesetz vom 28. Dezember 1988
 nicht meldepflichtigen Dienstleitungen besteht dahingehend eine gewisse Unsicherheit, als dass die Genehmigungsfreiheit nur unter der Voraussetzung besteht, dass die Dienstleistungen „unregelmäßig und vorübergehend“ erbracht werden. Die fehlende Interpretationshilfe der Begriffe „unregelmäßig und vorübergehend“ bringt für Unternehmen die häufiger in Luxemburg tätig sind eine gewisse Rechtsunsicherheit mit sich. Sicherlich ist die endgültige Entscheidung von den jeweiligen Einzel-fallkonstellationen abhängig. Der WSAGR empfiehlt dennoch den Unternehmen aus den anderen Teilregionen eine entsprechende Interpretationshilfe als groben Anhaltspunkt zur Verfügung zu stellen - beispielsweise in Anlehnung an die 183-Tage-Regel des deutsch-luxemburgischen DBA. 
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� Vergütungsverfahren in Anlehnung an die 8. EU-Richtlinie


� Für die Teilnahme an einer Ausschreibung im Baubereich ist die Registrierung als Unternehmen Voraussetzung


Bei Renovierungsarbeiten bei Privatkunden ist die Registrierung als Unternehmen Voraussetzung für die Anwendung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes und die Inanspruchnahme von Fördermitteln durch den Privatkunden


Bei Subunternehmern aus den anderen Teilregionen, die nicht in Belgien als Unternehmer registriert sind, muss der Auftraggeber 15% -(im Baubereich) 35% Quellensteuer vom Auftragswert an die ONSS (Organisme National de la Sécurité Sociale) abführen; der Subunternehmer kann sich die entrichtete Quellensteuer zwar rückerstatten lassen; das Rückerstattungsverfahren ist jedoch sehr zeitintensiv. Kann der Subunternehmer allerdings eine Registrierung als Unternehmer vorweisen, muss keine Quellensteuer einbehalten werden. 





� Vergütungsverfahren in Anlehnung an die 8. EU-Richtlinie


� Voraussetzung für die Anwendung der Reverse Charge Regel ist, dass der Leistungsempfänger ein umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen ist und eine Umsatzsteuer-ID-Nummer besitzt. Ist der Leistungsempfänger eine Privatperson bzw. ein nicht zur Abführung der Umsatzsteuer verpflichtetes Unternehmen, findet die Reverse Charge Regel keine Anwendung. In diesem Fall muss sich das deutsche Unternehmen in vor Ort umsatzsteuerlich registrieren lassen.





� Vergütungsverfahren in Anlehnung an die 8. EU-Richtlinie


� Voraussetzung für die Anwendung der Reverse Charge Regel ist, dass der Leistungsempfänger ein umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen ist und eine Umsatzsteuer-ID-Nummer besitzt. Ist der Leistungsempfänger eine Privatperson bzw. ein nicht zur Abführung der Umsatzsteuer verpflichtetes Unternehmen, findet die Reverse Charge Regel keine Anwendung. In diesem Fall muss sich das deutsche Unternehmen in vor Ort umsatzsteuerlich registrieren lassen.





� über:


die Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen;


die Regelung der Kontrolle der Anwendung des Arbeitsrechts.





� Titre IV. – De la prestation de services


Art. 20. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté Economique Européenne qui, sans être établis au Luxembourg y viennent occasionellement et passagèrement pour y recueillir des commandes ou prester des services relevant des professions commerciales et libérales sont dispensés de toute autorisation administrative de la part des autorités luxembourgeoises, sans préjudice des directives du Conseil en matière de la libre prestation des services pour les activités non salariées des professions visées par les présentes dispositions.





Les artisans et industriels sont cependant obligés de justifier, auprès du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, qu´ils sont légalement autorisés à exercer leur profession dans le pays de leur établissement, sans préjudice des directives du Conseil en matière de la libre prestation des services pour certaines activités son salariées de l´industrie et de l´artisanat. Le ministre leur délivrera un certificat ad hoc.





�  betroffene Berufsgruppen sind in einer entsprechenden Liste einzusehen





� Titre IV. – De la prestation de services


Art. 20. (…)


Les artisans et industriels sont cependant obligés de justifier, auprès du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, qu´ils sont légalement autorisés à exercer leur profession dans le pays de leur établissement, sans préjudice des directives du Conseil en matière de la libre prestation des services pour certaines activités son salariées de l´industrie et de l´artisanat. Le ministre leur délivrera un certificat ad hoc.





� Titre IV. – De la prestation de services


Art. 20. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté Economique Européenne qui, sans être établis au Luxembourg y viennent occasionellement et passagèrement pour y recueillir des commandes ou prester des services relevant des professions commerciales et libérales sont dispensés de toute autorisation administrative de la part des autorités luxembourgeoises, sans préjudice des directives du Conseil en matière de la libre prestation des services pour les activités non salariées des professions visées par les présentes dispositions.


(…)
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